
Unternehmenssatzung

des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden a.Main,

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Gemünden a.Main

vom 17.02.2025

Aufgrund der Art. 23 S. l, Art. 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-

gust 1998 (GVB1. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1)), die zuletzt durch § 2

des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVB1. S. 573) geändert worden ist

und gemäß der Verordnung über Kommunaluntemehmen (KUV) vom 19.

März 1998 (GVB1. S. 220, BayRS 2023-15-1), die zuletzt durch § 7 des

Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVB1. S 573) geändert worden ist, er-

lässt die Stadt Gemünden a.Main folgende Satzung:

§1
Name, Sitz, Stammkapital

(l) Das Kommunaluntemehmen Stadtwerke Gemünden a.Main ist ein selbst-

ständiges Unternehmen der Stadt Gemünden a.Main in der Rechtsform ei-

ner Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunaluntemehmen).

(2) Das Kommunaluntemehmen führt den Namen (Finna) "Kommunalunter-
nehmen Stadtwerke Gemünden a.Mam" mit dem Zusatz "Anstalt des öf-

fentlichen Rechts der Stadt Gemünden a.Main". Es tritt unter diesem Na-

men im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung

lautet "KSG AöR".

(3) Das Kommunaluntemehmen hat seinen Sitz in Gemünden a.Main.

(4) Das Stammkapital beträgt 4.000.000 EUR.

(5) Das Konununaluntemehmen führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen
der Stadt Gemünden a.Main und der Umschrift "Kommunaluntemehmen

Stadtwerke Gemünden a.Main, Bayern"



§2
Gegenstand des Kommunalunternehmens

(l) Die Stadt Gemünden a.Main überträgt dem Kommunaluntemehmen fol-

gende Aufgaben:

a) die Beseitigung des Abwassers,

b) die Versorgung mit Trinkwasser,

c) die Versorgung mit Fernwärme,

d) die Betriebsfühmng der Energieversorgung Gemünden GmbH,

e) der Betrieb von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Gemünden a.
Main.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Kommunaluntemehmen Neben-

und Hilfsbetriebe einrichten und unterhalten, die die Aufgaben des Kom-

munaluntemehmens fördern und wirtschafitlich mit ihnen zusammenhän-

gen.

(2) Zur Förderung seiner Aufgaben kann das Kommunaluntemehmen andere
Unternehmen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn

das dem Untemehmenszweck dient. Die für die Stadt Gemünden a.Main

geltenden Vorschriften über die Errichtung von und Beteiligung an Unter-

nehmen sind entsprechend anzuwenden. Insbesondere ist sicherzustellen,

dass die Haftung des Kommunaluntemehmens auf einen bestimmten Be-

trag begrenzt ist.

(3) Das Kommunaluntemehmen kann die in Abs. l bezeichneten Aufgaben
auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

(4) Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendigen Befugnisse ge-
hen auf das Kommunaluntemehmen über. Das Kommunaluntemehmen ist

berechtigt, anstelle der Stadt Gemünden a.Main



a) Satzungen über die Benutzung der Einrichtungen für die gemäß Abs. l

übertragenen Aufgaben,

b) Satzungen über die Erhebung von Abgaben und Entgelten für die Be-

nutzung der Einrichtungen für die gemäß Abs. l übertragenen Aufga-

ben einschließlich der Erhebung von Beiträgen und Gebühren sowie

Kostenerstattungen nach dem Kommunalabgabengesetz,

c) im Rahmen der Gesetze Verordnungen fiir die nach Abs. l übertragenen

Aufgaben

zu erlassen und Beiträge und Gebühren sowie Kostenerstattungen zu erhe-

ben.

Dies gilt auch für die vor In-Kraft-Treten dieser Satzung bei der Stadt Ge-

münden a.Main entstandenen Beiträge, Gebühren und Kostenerstattungen.

Darüber hinaus ist das Kommunaluntemehmen zum Vollzug aller Vor-

Schriften der Abgabenordnung, die über Art. 13 KAG anwendbar sind, be-

rechtigt.

Das Kommunaluntemehmen ist weiter berechtigt anstelle der Stadt Ge-

münden a.Main allgemein geltende Tarife für die Leistungsnehmer festzu-

setzen.

(5) Das Kommunaluntemehmen kann Beamte emeimen, versetzen, abordnen,

befördern und entlassen, soweit es hoheitliche Befugnisse ausübt. Dies gilt

sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch fiiü-

Arbeitnehmer. Der Vorstand übt die Funktion des Dienstvorgesetzten aus,

der Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehörde.

§3
Organe

Organe des Kommunaluntemehmens sind der Vorstand (§ 4) und der Ver-

waltungsrat (§§5 bis 7).



§4
Vorstand

(l) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von fünf Jahren be-
stellt; eine erneute Bestellung ist zulässig. Der Verwalhingsrat kann bei

Vorliegen eines wichtigen Gmndes Mitglieder des Vorstands durch Be-

schluss mit einer Mehrheit von zwei Drittehi aller Mitglieder des Verwal-

tungsrates vorzeitig abbemfen.

(3) Der Vorstand leitet das Kommunaluntemehmen eigenverantwortlich, so-
fern nicht gesetzlich oder durch diese Untemehmenssatzung etwas Anderes

bestimmt ist. Für den Vorstand kann ein Stellvertreter durch den Verwal-

tungsrat bestellt werden.

(4) Der Vorstand vertritt das Kommunaluntemehmen nach außen. Der Vor-
stand ist allein vertretungsberechtigt.

(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anfor-

derung Auskunflt zu geben und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzei-

tig zu unterrichten.

(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich Zwischenberichte über
die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen.

Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn

bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge

oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu

erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gemünden a.Main

haben können, ist diese zu unterrichten; dem Verwaltungsrat ist hierüber

unverzüglich zu berichten.

(7) Der Vorstand ist auch zuständig für die Ernennung, Beförderung, Abord-

nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung

und Entlassung von Beamten bis Besoldungsgmppe A 8, sowie die Einstel-

lung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen

Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Ar-
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beitnehmem bis Entgeltgmppe 8 des TV-V oder bis zu einem entsprechen-

den Entgelt. Außerdem ist der Vorstand zuständig für die Genehmigung

von Nebentätigkeiten der Beamten und Beschäftigten.

(8) Der Vorstand ist in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten

zuständig für die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfe-

verfahren, die Abgabe von Prozesserklämngen einschließlich Klageerhe-

bung, Einlegung von Rechtsmitteki und Abschluss von Vergleichen sowie

die Erteilung des Mandats an einen Prozessbevolhnächtigten oder eine

Prozessbevollmächtigte, wenn die finanzielle Auswirkung auf das Kom-

munalunteraehmen bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert

voraussichtlich 20.000 EUR nicht übersteigt und die Angelegenheit keine

grundsätzliche Bedeutung hat.

(9) § 5 Abs. 6 findet auf den Vorstand entsprechende Anwendung.

§5
Verwaltungsrat

(l) 'Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden sowie jeweils einem

Mitglied aller im Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main vertretenen Fraktio-

nen. Für die übrigen Mitglieder wird für den Fall der Verhinderung jeweils

ein Stellvertreter namentlich bestellt.

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der Erste Bürgenneister der Stadt

Gemünden a.Main. Der Verwaltungsratsvorsitzende wird im Fall seiner

Verhindemng durch die weiteren Bürgermeister in ihrer Reihenfolge ver-

treten.

(3) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats und deren Stellvertreter wer-
den vom Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main für sechs Jahre bestellt. Bei

Vorliegen eines wichtigen Gmndes kann der Stadtrat die von ihm bestell-

ten Mitglieder des Verwaltungsrats vorzeitig abberufen.

(4) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Stadtrat ange-

hören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausschei-

den aus dem Stadtrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis



zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwal-

tungsrats können nicht sein:

a) Beamte und leitende oder hauptbemfliche Arbeitnehmer des Kommu-

naluntemehmens,

b) leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen

oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts,

an denen das Kommunaluntemehmen mit mehr als 50 v. H. beteiligt

ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt,

c) Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die umnittelbar

mit Aufgaben der Aufsicht über das Kommunaluntemehmen befasst

sind.

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich unter Beachtung des § 7 eine Geschäftsord-

nung.

(6) Der Verwaltungsrat hat dem Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main auf Ver-
langen Auskunft über alle wichtigen Angelegenheiten des Kommunalun-
temehmens und Einsicht in die genehmigten Niederschriften der Verwal-

tungsratssitzungen zu geben. Die genehmigten Niederschriften werden dem
Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main in der nächsten nichtöffentlichen Sit-

zung zur Kenntnis vorgelegt. Im Übrigen haben die Mitglieder des Verwal-

tungsrats über alle vertraulichen Angaben und Geschäfts- und Betriebsge-

heimnisse des Unternehmens Verschwiegenheit zu bewahren; diese Pflicht

besteht auch nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt lücht gegenüber den Or-

ganen der Stadt Gemünden a. Main (§ 4 KUV).

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine angemessene Entschädi-

gung entsprechend der für die Stadträte in der Satzung zur Regelung von

Fragen des örtlichen Gemeindeverfässungsrechts der Stadt Gemünden a.

Main getroffenen Regelung.



§6
Zuständigkeit des Verwaltungsrats

(l) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands.

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenhei-

ten des Kommunaluntemehmens Berichterstattung verlangen.

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über:

a) Erlass und Ändemng von Satzungen und Verordnungen im Rahmen

der durch diese Untemehmenssatzimg übertragenen Aufgabenbereiche

(§2 Abs. 4),

b) Festsetzung allgemeiner Versorgungs-, Entsorgungs- bzw. Benut-

zungsbedingungen sowie allgemeiner Tarife, Gebühren und Beiträge,

c) Bestellung und Abberufung des Vorstands und dessen Stellvertreter

sowie Regelung des Dienstverhältnisses des Vorstands und dessen

Stellvertreter,

d) Personalangelegenheiten im Sinne von § 4 Abs. 7, soweit nicht der

Vorstand eigenverantwortlich zuständig ist;

e) Beteiligung des Kommunaluntemehmens an anderen Unternehmen,

f) Feststellung und Ändemng des Wirtschaftsplans,

g) Bestellung des Abschlussprüfers,

h) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahres-

gewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung des Vor-

Stands,

i) Abschluss von Zweckvereinbamngen und sonstigen Verträgen nach §

2 Abs. 3,



(4)

(5)

j) Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt Gemünden a.Main,

k) Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, ins-

besondere Erwerb, Veräußemng, Tausch und Belastung von Grundstü-

cken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im

Einzelfall den Betrag von 10.000 EUR überschreitet, sowie die Veräu-

ßemng von Vennögensgegenständen unter üu-em Wert und die Ver-

pflichtung hierzu,

l) Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den Betrag

von 5.000 EUR überschreiten, sofern sie nicht im jeweils geltenden

Wirtschaftsplan enthalten sind,

m) wesentliche Ändemngen des Betriebsumfangs des Kommunalunter-

nehmens, insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben im Rah-

men der durch diese Untemehmenssatzung (§ 2 Abs. l) übertragenen

Aufgaben,

n) Mitgliedschaft beim und Austritt aus dem Kommunalen Arbeitgeber-

verband (KAV) sowie der Zusatzversorgungskasse der bayerischen

Gemeinden (ZVK).

Der Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main kann den Mitgliedern des Ver-

waltungsrats vor den Entscheidungen nach Absatz 3 Buchst, a), e), m) und

n) Weisungen erteilen.

Vor den in Satz l genannten Entscheidungen ist der Stadtrat rechtzeitig zu

informieren. Die Abstimmung entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit

des Beschlusses des Verwaltungsrats nicht. Für den AusscUuss wegen per-

sönlicher Beteiligung gilt Art. 49 GO entsprechend. Entscheidungen des

Verwaltungsrates nach § 6 Abs. 3 Satz l b) sind dem Stadtrat vor Vollzug

zur Kenntnis zu geben.

Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungs-

rats das Kommunaluntemehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er ver-

tritt das Kommunaluntemehmen auch, wenn noch kein Vorstand vorhan-

den oder der Vorstand handlungsunfähig ist.



(6) Unaufschiebbare Geschäflte oder dringliche Anordnungen können vom

Vorsitzenden anstelle des Verwaltungsrats getroffen werden. Hiervon ist

dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.

§7
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats

(l) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des

Vorsitzenden des Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Ta-

gungszeit und -ort sowie die Tagesordnung angeben und den Mitgliedern

des Verwaltungsrats spätestens fünf Tage vor der Sitzung zugehen. Der

Tag der Sitzung zählt bei der Fristberechnung nicht mit. In dringenden Fäl-

len kann die Frist auf bis zu 24 Stunden abgekürzt werden.

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzehi und inhaltlich

konkretisiert zu benennen, damit es den Verwaltungsratsmitgliedem er-

möglich! wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzu-

bereiten. Über andere als in der Tagesordnung angegebene Beratungsge-

genstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn

a) die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behand-

lung mehrheitlich zustimmt oder

b) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (oder deren Stellvertreter)

anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(3) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal emzubemfen. Er muss

außerdem einbemfen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mit-

glieder des Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungsgegenstände bean-

tragt.

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwal-

tungsrats geleitet. Sitzungen des Verwaltungsrates finden in der Regel öf-

Fentlich statt, es sei denn, dass der Beratungsgegenstand eine Behandlung

in emer nichtöffentlichen Sitzung rechtfertigt (analog Art. 52 Abs. 2 Satz l

GO).



(5) Der Verwalhingsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen und die Mehrheit der Mitglieder bzw. deren Stell-
Vertreter anwesend und stimmberechtigt sind.

(6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über densel-
ben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfahig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Fol-

ge hingewiesen werden.

(7) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Beteiligung des Kommunalunter-
nehmens an anderen Unternehmen bedürfen einer Zweidrittehnehrheit der

Mitglieder des Verwaltungsrats. Im Übrigen werden die Beschlüsse des

Verwaltungsrats mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

(8) Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach Absatz l einbemfenen
Sitzungen auf schriftUchem oder elektronischem Wege erfolgen, wenn alle

Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und sich an der Beschlussfassung

beteiligen (Umlaufbeschluss). Absatz 9 gilt entsprechend.

(9) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nie-
derschrift muss Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Ver-

waltungsratsmitglieder, die behandelten Gegenstände, die gefassten Be-

Schlüsse und das Abstimmungsergebnis ersehen lassen. Der Vorsitzende

des Verwaltungsrats bestimmt den Schriftführer. Die Niederschrift ist vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrats und vom Schriftfiüirer zu unterzeichnen,

den Mitgliedern des Verwaltungsrats binnen 14 Tagen bekanntzugeben und

zu genehmigen. Auf § 5 Abs. 5 wird hingewiesen. Die Niederschriften
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats aufbewahrt und können

von den Mitgliedern des Verwaltungsrats jederzeit eingesehen werden. Die

gefassten Beschlüsse sind dem Vorstand zur Kenntnis zu geben.
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§8
Verpflichtungserklärungen

(l) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich nicht

um ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die fi-

nanziell von unerheblicher Bedeutung sind. Die Unterzeichnung erfolgt un-

ter dem Namen "Kommunaluntemehmen Stadtwerke Gemünden a.Main,

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Gemünden a.Main" durch den

Vorstand, im Übrigen durch jeweils Vertretungsberechtigte.

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, der

Stellvertreter des Vorstands mit dem Zusatz "in Vertretung", andere Ver-

tretungsberechtigte mit dem Zusatz "im Auftrag"

§9
Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung

(l) Das Kommunaluntemehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beach-

tung des öffentlichen Zwecks zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschrif-

ten der Verordnung über Kommunaluntemehmen (KUV) über Wirtschafts-

fühmng, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung sowie Art. 95 Abs. l

GO.

(2) Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt-

schaftsplan (§ 16 KW) sowie einen fünfjährigen Finanzplan (§ 19 KUV)

auf und schreibt diesen entsprechend fort. Der Wirtschaftsplan besteht aus

dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wütschaftsplan ist ein

Stellenplan beizufügen. Wirtschaftsplan und Finanzplan sind so rechtzeitig

aufzustellen, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des kommenden Wirt-

schaftsjahres seine Zustimmung geben kann. Bei erheblichen Abweichun-

gen ist der Wirtschaftsplan unverzüglich zu ändern (§ 16 Abs. 2 KUV).
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§10
Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung

(l) Der Vorstand hat innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschafts-
Jahres den Jab-esabschluss und den Lagebericht nach den fiir große Kapi-
talgesellschaften geltenden Vorschriften des HOB sowie die Erfolgsüber-
sieht aufzustellen. Abweichend von Satz l besteht keine Pflicht zur Erstel-

lung und Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichtes im Sinne der §§ 289b ff.
HGB, soweit nicht gesetzliche Vorschriften unmittelbar anwendbar sind.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von sämtlichen Vorstands-

mitgliedem unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und durch einen
Abschlussprüfer unter Beachtung des Art. 107 GO prüfen zu lassen.

(2) Nach Durchführung der Abschlussprüfüng ist der Jahresabschluss mit La-
gebericht und Erfolgsübersicht dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzu-
legen (§ 27 KUV). Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat einen Vorschlag
fiir die Verwendung bzw. Behandlung des Ergebnisses zu machen. Der

Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über

die Abschlussprüfung sind der Stadt Gemünden a.Main unverzüglich nach

Feststellung zuzuleiten und dem Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main zur

Kenntnis zu geben.

(3) Das Kommunaluntemehmen unterliegt der Rechnungsprüfung nach Art.
103 und Art. 105 GO. Die Prüfimgsberichte sind der Stadt Gemünden

a.Mam zuzuleiten.

§11
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Kommunaluntemehmens ist das Kalenderjahr.

§12

Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommunalunternehmens

Das Vennögen dieses Kommunaluntemehmens geht im Falle der Auflö-

sung un Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Stadt Gemünden a.Main
über.
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§13

Öffentliche Bekanntmachungen

Die Satzungen und Verordnungen des Kommunaluntemehmens werden im

Amtsblatt der Stadt Gemünden a.Main bekannt gemacht. Sonstige öffentli-

ehe Bekanntmachungen des Kommunaluntemehmens sind in der für die

Stadt Gemünden a.Main ortsüblichen Weise vorzunehmen.

§14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.03.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die derzeit geltende Untemehmenssatzung für das Kom-

munaluntemehmen Stadtwerke Gemünden a.Main vom 06. 12.2011 (Amts-

blatt Nr. 50 v. 16.012.2011, S. l - 3), in der Fassung der l. Anderungssat-

zung vom 05. 05.2014 (Amtsblatt Nr. 19 v. 09.05.2014, S. l - 2) außer

Kraft.

Stadt Gemünden a.Main

Gemünden a.Mai , 17.02.2025

^^ /^
Jürg6nLip ert

Ster Bürgermeister
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Verteiler:

1. Mitteilungsblatt der Stadt Gemünden a.Main Nr. 10 vom 07.03.2025

2. Aushang

3. Internet (#4531)

4. Herrn Ersten Bürgermeister Lippert - im Hause

5. Herrn Vorstand Roland Brönner, KU Stadtwerke Gemünden a.Main, Schul-

Straße 5, 97737 Gemünden a.Main

6. Landratsamt Main-Spessart (per Link Satzung hochladen)

7. z. A. 028/1

8. z. A. 041/O

9. z. A. 871/00
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